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Großkrotzenburg, 18. August 2011 

 

Änderungen in den Ausschreibungen bezüglich Meldeschluss 

 

Liebe Schwimmfreunde, 

der Passus in den Ausschreibungen der Hessischen Meisterschaften in Bezug auf den 
Meldeschluss wird ab dem Sommer 2011 wie folgt geändert: 

Allen Meldungen sind der Meldebogen (DSV-Form 101) und die Meldeliste (DSV-Form 102)  
als getrennte Datei oder als Anlage beizufügen. Fehlen diese, werden die Meldungen 
zurückgewiesen. Der meldende Verein ist für den rechtzeitigen und korrekten Eingang 
seiner Meldung bei der angegebenen Meldeadresse verantwortlich. Entscheidend ist der 
Eingang bei der Meldeanschrift. Später eingehende Meldungen können nicht berücksichtigt 
werden. Eine Empfangsbestätigung wird spätestens innerhalb von 12 Stunden nach 
Meldeschluss versandt. Hierfür ist eine e-mail-Adresse oder Fax-Nr. anzugeben. Bleibt die 
Bestätigung aus, so hat der meldende Verein schnellstens, spätestens bis 20.00 Uhr des 
dem Meldetag folgenden Tages bei der Meldeadresse selbsttätig Rücksprache zu halten. 
Erfolgt keine eigenständige Kontaktaufnahme innerhalb der  angegebenen Frist, gilt die 
Meldung als nicht abgegeben. Nach Ablauf der Fristen sind Beanstandungen zu Meldungen 
direkt an den Schwimmwart Markus Klotz, Ph.-Reis-Str. 16,  63538 Großkrotzenburg, e-
mail: markus-klotz@t-online.de, vertretungsweise an den HSV- Sachbearbeiter Karl-Heinz 
Rother, Friedhofstr. 7, 34225 Baunatal, Tel./Fax 0561492608, e-mail khrother@t-online.de 
zu richten.    

Mit dieser Formulierung ist nun klar definiert, das der meldende Verein bei einer 
ausbleibenden Meldebestätigung verpflichtet ist, selbstständig innerhalb der angegeben 
Frist mit dem Ausrichter Kontakt auf zu nehmen (Tip: am besten per Telefon, da ja bereits 
eine Mail u.U. nicht angekommen ist). Geschieht dies nicht, so gilt die Meldung als nicht  
abgegeben! 

Meldet sich ein Verein innerhalb der o.g. Frist und kann nachweisen, dass die Meldungen 
rechtzeitig an die korrekte Anschrift versendet wurden, so werden diese aufgenommen.  

Im Interesse eurer Schwimmer bitte ich euch, dieses Verfahren unbedingt einzuhalten!  

Bei Rückfragen hierzu stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

Markus Klotz 

Schwimmwart 


